
Die Gewerkschaften verhandeln seit dem 24. Januar 2025 mit dem Bund und der Vereinigung der 
kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) über eine Gehaltserhöhung für die Tarifbeschäftigten im 
Geltungsbereich des TVöD. In den bisherigen zwei Verhandlungsrunden haben die Arbeitgeber kein 
verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt!  

Die GEW fordert:

	 Entgeltsteigerungen im Volumen von 8 Prozent, mindestens 350 Euro!
	 Laufzeit 12 Monate!
	 Entlastung und zusätzliche freie Tage!

Um diesen Forderungen Nachdruck zu verleihen, ruft die GEW Brandenburg ihre Erzieher(innen) und  
die Beschäftigten in den sozialpädagogischen Berufen der oben genannten Landkreise und kreis-
freien Städte  im Geltungsbereich des TVöD am 07.03.2025 zu einem ganztägigen Warnstreik mit 
Kundgebung auf.

AM 07.03.2025: GANZTÄGIGER WARNSTREIK 
Erzieher/-innen (TVöD) und alle Beschäftigten 
im sozialpädagogischen Bereich (TVöD)

In den Landkreisen: Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel, 
Havelland, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Kreisfreie 
Städte Potsdam und Brandenburg an der Havel

TREFFPUNKT: 10:00 UHR | HENNIGSDORF, RATHAUSPLATZ



Ist streiken überhaupt erlaubt?
Das Streikrecht ist verfassungsmäßig im Rahmen 
der „Koalitionsfreiheit“ (Artikel 9 Absatz 3 Grund-
gesetz) geschützt. Aus der Koalitionsfreiheit leitet 
sich das Recht ab, seine Interessen gemeinsam 
durchzusetzen und dafür das Mittel des Arbeits-
kampfes zu nutzen.

Ein Streik ist aber nur dann rechtmäßig, wenn er 
von einer Gewerkschaft getragen wird. Mit dem 
vorliegenden Streikaufruf ist das der Fall. 

Wer darf streiken?
Ruft eine Gewerkschaft die Beschäftigten zu 
einem Streik auf, haben alle Arbeitnehmer*innen 
dieser Einrichtungen Streikrecht, sofern sie vom 
„Streikgegenstand“ betroffen sind.

Kolleg*innen, die nicht Mitglied einer Gewerk-
schaft sind, sind genauso aufgerufen, sich am 
Streik zu beteiligen wie Gewerkschaftsmit- 
glieder. Allerdings erhalten nur Mitglieder von ihrer 
Gewerkschaft Streikgeld und Rechtsschutz.

Was ist mit denen, die nicht streiken wol-
len?
Niemand wird zu einem Streik gezwungen. Aber: 
Alle, die nicht mitmachen, gefährden den Erfolg. 
Diejenigen, die nicht streiken, kann der Arbeit- 
geber auch zu Diensten außerhalb der Einrichtung 
einsetzen.

Wie komme ich an mein Streikgeld?
Voraussetzung ist, dass du an jedem Streiktag 
deine Teilnahme am Streik dokumentierst. Die 
GEW nutzt dafür Streiklisten auf Papier, die im 
Streiklokal oder an mobilen Infoständen ausliegen 
und vermehrt auch Online-Streiklisten. Ob Papier 
oder online: Nur, wenn du dich in die Liste eingetra-
gen hast, bekommt du Streikgeld. Bei Warnstreiks 
zahlt die GEW pro Streiktag den nachgewiesenen 
Nettogehaltsabzug als Streikgeld, maximal das 
Dreifache des auf den nächsten vollen Euro auf-
gerundeten monatlichen Mitgliedsbeitrags.

Mit welchen Reaktionen des Arbeit- 
gebers muss ich rechnen?
Der Arbeitgeber kann den Teil des Entgeltes, der 
auf den Zeitraum der Teilnahme an einem Streik 
entfällt, einbehalten. Aber er darf weder einen 
Eintrag in deine Personalakte vornehmen, noch 
darf er dich abmahnen oder gar kündigen. Deine 
Teilnahme an einem Streik darf auch keine Aus-
wirkung auf die Zahlung eines Leistungsentgeltes 
haben.

Muss ich meinen Arbeitgeber über die 
Beteiligung am Streik informieren?
Über deine Streikteilnahme musst du deinen 
Arbeitgeber nicht informieren. Auf Anfrage des 
Arbeitgebers sind aber Einrichtungsleitungen 
verpflichtet, die Namen von Beschäftigten zu 
nennen, die an einem Streiktag nicht zum Dienst 
erschienen sind. Aus Kollegialität kann es sinn- 
voll sein, die Streikteilnahme anzukündigen. Es 
erleichtert auch z. B. streikbetroffenen Eltern,  
olidarisch zu bleiben.

Wer entscheidet, ob Einrichtungen ge-
schlossen werden und wie funktioniert 
ein „Notdienst“?
Die Entscheidung zur Schließung der Einrichtung 
trifft der jeweilige Träger. Vor allem bei längeren 
Streiks kann es sinnvoll sein, dass in begrenztem 
Umfang Einrichtungen für Notfälle geöffnet blei-
ben. Für die Vereinbarung eines Notdienstplanes 
mit dem Arbeit¬geber sind die Gewerkschaften 
vor Ort zuständig. Notdienste dürfen vom Arbeit-
geber nicht einseitig angeordnet werden.

Was passiert während eines Streiks?
Inhalt eines Streiks ist die gemeinsame, plan-
mäßige und vorübergehende Vorenthaltung der 
Arbeitsleistung durch die Arbeitnehmer*innen. 
Wie sie den Streik dann weiter gestaltet, entschei-
det die aufrufende Gewerkschaft gemeinsam mit 
ihren Mitgliedern. Du hast immer Möglichkeiten, 
dich aktiv in das Streikgeschehen einzubringen, 
dich an kreativen Aktionen, Demos oder Kund- 
gebungen zu beteiligen. 
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